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Gläubiger oder Schuldner ? 
Anmerkungen zu einem neuassyrischen Privatbrief 

Hans Neumann, Berlin 

Im Jahre 1983 veröffentlichte F.M. Fales den neuassyrischen Privatbrief 
BM 103390 in Kopie, Umschrift und Übersetzung und unter Beigabe eines 
Photos.1 Der Text wurde dann drei Jahre später von K. Deller erneut bear
beitet, und zwar vor allem unter dem Gesichtspunkt seines juristischen In
halts, der schuldrechtlicher Natur ist.2 Im Anschluß an diese Bearbeitung sei 
es mir gestattet, zum schuldrechtlichen Hintergrund des Briefes BM 103390 
einige Anmerkungen zu machen, die dem Jubilar anläßlich seines Ehrenta
ges als bescheidener Ausdruck meiner Wertschätzung gewidmet seien. 

In den nachfolgenden Ausführungen geht es mir um die Rechtsposition 
der im Brief genannten Personen, die zum Teil anders beurteilt werden muß, 
als man bislang angenommen hat. Zur Verdeutlichung der entsprechenden 
Argumentation sei zunächst noch einmal die Umschrift des Textes sowie die 
von K. Deller vorgelegte Übersetzung geboten. 

1 a-naMiKal-li-ti 

2 a-na lQar-ru-ri 

3 IM IdPA-TI-ra 

4 lu sül-mu a-na AMA-i'fl 

5 lQar-ru-ru a-na SÄ.URU 

6 it-tal-ka KASKAL1 1 SIG5 

7 ina GlR11 Sa lAs+sur-KXJR-Lk 

8 i-sa-kan a-ke-e de-iq 

9 lQar-ru-ru lAs+<sur-FAP^MES-SU 

10 li-zi-zu GlS.E gas-se-te 

11 lip-ti-ü e-ger-tü 

12 sa 8 MA.NA KÜ.BABBAR 

1 Fales, 1983, 246-249 Nr. 13; 253 (Kopie) und Tf. zwischen 254 und 255 (Photo). 
2 Deller, 1986,21-27. 
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13 sa lAs+sur-KUR-LÄ 

14 [[]i-in-tah-u-ne 

15 IGI ^TU.KIN-a-a 

16 lAs+sur-KUR-LÄ 

17 li-im-ru-qu 

18 KASKAL 1 1 SIG5 sa PAP.ME§-/a 

19 ina GtRn - /a is-kun-u-ni 

20 d A G lid-gul 

21 IATi-5/>-dPA ANSE.NITA.MES 

22 fya-an-nu-ti lid-din 

23 K Ü . B A B B A R lis-si-a 

24 ha-bul-le-ia lu-sal-lim 

25 re-eh-ti K Ü . B A B B A R 

26 a-na NINA^1 lu-bi-la 

„An Kallutu (und) Qarruru. Tafel des Nabü-uballissu. Meiner Mutter 
möge es Wohlergehen! 
Qarruru ist (also) nach Libbi-Äli gekommen (und) hat dem Assur-mätu-
taqqin aus der Klemme geholfen. Wie gut! Qarruru (und) Assur-ahhe-
eriba sollen (nun) hintreten (und) das Brennholz-Haus öffnen. Die auf 
Assur-mätu-taqqin lautende Schuldurkunde über 8 Minen Silber sollen 
sie hervorholen. (Darm) sollen sie sie vor Ulüläju (und) Assur-mätu-
taqqin zermalmen. 
Daß meine Brüder mir aus der Klemme geholfen haben, möge Nabu 
(wohlgefällig) betrachten. Kisir-Nabü soll (nun) diese Esel verkaufen, 
das Silber an sich nehmen, um (damit) meine Schulden zu begleichen. 
Den Rest des Silbers möge er mir nach Ninu'a bringen!".3 

Aus der Übersetzung geht hervor, daß nach K. Deller der Briefabsender 
Nabü-ballissu4 „unter privatrechtlichen Gesichtspunkten ... einerseits Gläu
biger des Assur-mätu-taqqin, andererseits Schuldner eines oder mehrerer 
Gläubiger" ist.5 Festgemacht wird diese Interpretation an dem den Zeilen 6-
8 und 18 f. zugrunde liegenden idiomatischen Ausdruck harränu/hülu 

3 Deller, 1986, 23. 
4 Zu den möglichen Lesungen des PN vgl. Deller, 1986,24 zu Z. 3. 
5 Deller, 1986, 22. 
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(danquf ina1 sepe sa PN sakänu „eine (gute) Straße an/unter die Füße von 
PN legen". Mit Verweis auf bereits vorliegende Interpretationsvorschläge8 

und unter Bezug darauf, daß „GiR.2 im nA neben der Grundbedeutung 
'Füße' nicht selten, und zwar in Verbindung mit KASKAL(.2), auch die 
Bed. 'Räder (des StreiWReisewagens)' impliziert", erwägt K. Deller, „ob 
nicht gerade das Bild des auf der Strecke gebliebenen, steckengebliebenen 
Wagens sich mehr und mehr in den Vordergrund schiebt", so daß, 
„besonders umgangssprachlich, Übersetzungen wie 'jemanden (wieder) 
flottmachen', 'jemandem aus der Klemme helfen', 'jemandem aus der Pat
sche helfen', 'für jemanden den Karren aus dem Dreck ziehen' sinnvoll 
sein" könnten.9 

Abgesehen davon, daß die vorgeschlagene Deutung .jemandem aus der 
Klemme helfen" - selbst unter Verweis auf die Möglichkeit der Überset
zung von GtR11 als „(Wagen-)Räder" - umgangssprachlich doch ziemlich 
modern anmutet, ergeben sich aus dieser Auffassung auch inhaltliche 
Schwierigkeiten bezüglich der Interpretation des Briefes. So ist zumindest 
auffällig, daß an keiner Stelle der von Qarruru befriedigte Gläubiger des 
illiquiden Assur-mätu-taqqin namentlich genannt sein soll, und das selbst 
dann nicht, wenn seine Anwesenheit erforderlich gewesen wäre, nämlich 
beim Zerbrechen der sich in seinem Besitz befindenden Schuldurkunde 
durch den Schuldner. Aber - dies verwundert auch - letzterer ist nach vor
liegender Auffassung bei dem genannten Vorgang nur Zeuge, denn „falls 
IGI richtig gedeutet ist, wird der Schuldschein nicht (wie sonst üblich) 
durch den Schuldner vernichtet, sondern durch die beiden Z. 9 genannten 
Personen".10 Hinzu kommen terminologische Probleme, etwa wenn es heißt, 
daß „entgegen dem Sprachgebrauch der 'contracts', in denen sa zur Be
zeichnung des Gläubigers dient, ... sich sa hier auf den Schuldner" be
zieht." Die von K. Deller angenommene Illiquidität des Nabü-ballissu im 
zweiten Teil des Briefes ist natürlich sachlich möglich, würde aber bedeu
ten, daß, nachdem in seinem Auftrag einem Dritten geholfen worden wäre, 
er selbst die Hilfe anderer in Anspruch nehmen muß, um eigene Schulden 
zu bezahlen. 

M.E. wird man den hier vorliegenden idiomatischen Ausdruck 
harränu/hülu {danqu) ina sepe sa PN sakänu mit der in neu/spät-

6 Zur Problematik der Lesung von KASKAL" (SIG5) vgl. Deller, 1986, 24 zu Z. 6. 
7 Babylonisch ana. 
8 Hinzuzufügen jetzt auch CAD §, 138a zu harräna/hülu ana/ina sepe {sakänu) c): 
„(with qualifications) to smooth the way" (mit vorliegender Belegstelle). 
9 Deller, 1986, 24. 
10 Deller, 1986,26zuZ. 17. 
11 Deller, 1986, 26 zu Z. 13. 
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babylonischen Urkunden und Briefen belegten Wendung harräna ana sepe 
sa PN sakänu (u.ä.) verbinden müssen.12 Bereits P. Koschaker hatte 
seinerzeit darauf hingewiesen, daß diese Formel ursprünglich eine sich aus 
der Schuldverpflichtung ergebende Rechtsfolge kennzeichnet, und zwar im 
Sinne der Realisierung der persönlichen Haftung des Schuldners.13 Zugleich 
betonte P. Koschaker, daß die ursprüngliche, „die persönliche (leibliche) 
Haftung" zum Ausdruck bringende Bedeutung von harräna ana sepe sa PN 
sakänu in neu/spätbabylonischer Zeit verblaßt war, und „die Phrase die 
ziemlich farblose Bedeutung 'eine Angelegenheit zu jemandes gunsten 
erledigen' angenommen" hatte.14 Damit ergibt sich für die in Rede 
stehenden Fälle eine Übersetzung jemanden befriedigen",15 d.h. beim Vor
liegen eines Schuldverhältnisses dieses durch Schuldtilgung zum Erlöschen 
bringen. 

Die von P. Koschaker für die neu/spätbabylonische Zeit herausgearbei
tete Bedeutung der babylonischen Formel kann gewiß auch für die in 
BM 103390 bezeugte parallele assyrische Formulierung angenommen wer
den, was m.E. die oben angemerkten Schwierigkeiten in der bisherigen In
terpretation beheben würde. Das qualifizierende SIG5 = danqu wird man 
hier im Sinne von „vollständig", „in jeder Hinsicht" zu verstehen haben.16 

Damit ist der Brief in Anlehnung an K. Deller also folgendermaßen zu über
setzen: 

„An Kallutu (und) Qarruru. Tafel des Nabü-ballissu. Meiner Mutter 
möge es Wohlergehen! 

Qarruru ist (also) nach Libbi-Äli gekommen (und) hat den Assur-mätu-
taqqin vollständig befriedigt. Wie gut! Qarruru (und) Assur-ahhe-eriba 
sollen (nun) hintreten (und) das Brennholz-Haus öffnen. Die Urkunde 
über 8 Minen Silber, gehörig17 dem Assur-mätu-taqqin, sollen sie her-

12 Zu den Belegen vgl. CAD S, 137. 
13 Koschaker, 1911, 137-142. Zum Zusammenhang zwischen Schuld und Haftung 
in neu/spätbabylonischer Zeit vgl. auch Petschow, 1956, 25-50. 
14 Koschaker, 1911, 141. 
15 Vgl. auch CAD S, 137a „to satisfy someone". Einzig im Zusammenhang mit dem 
neubabylonischen Brief CT XXII 248 (vgl. Ebeling, 1949, 133f. Nr. 246; zur Datie
rung vgl. Brinkman, 1969, 241 Anm. 36) sah Koschaker, 1911, 140 Anm. 12 eine 
Bedeutungsentwicklung zu Jemandem helfen" (Z. 22). 
16 Vgl. - in etwas anderem Sinnzusammenhang - auch Fales, 1983, 248, für den der 
entsprechende Ausdruck „represented nothing but the 'Superlative' of KASKAL ina 
GIR2 PN sakänu, or at least of one of the acceptations of the latter"; vgl. auch unten 
zu den anderen, gleichfalls um SIG5 erweiterten neuassyrischen Belegen. 
17 Vgl. Postgate, 1976,36. 
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vorholen. (Dann) sollen sie sie vor Ulülaju (und) ASsur-mätu-taqqin 
zermalmen. 

Daß meine Brüder mich vollständig befriedigt haben, möge Nabü 
(wohlgefällig) betrachten. Kisir-Nabü soll (nun) diese Esel verkaufen, 
das Silber an sich nehmen und (damit) meine Schulden begleichen. Den 
Rest des Silbers möge er mir nach Ninu'a bringen!". 

Bei dem Brief handelt es sich also um zwei Anweisungen des sich in Ninive 
aufhaltenden Nabü-ballissu, gerichtet an seine Mutter Kallutu und (seinen 
Beauftragten) Qarruru in Assur.18 Beide Anweisungen resultieren unmittel
bar aus der Feststellung, daß Schulden (vollständig) getilgt worden waren. 
Im ersten Fall hatte Qarruru (im Auftrage des Absenders) den Gläubiger 
Assur-mätu-taqqin19 ausgezahlt, was als gegeben von Nabü-ballissu mit den 
Worten ake de>iq „Wie gut!"20 quittiert wurde. Die folgende Anweisung 
enthält die Aufforderung, daß Qarruru zusammen mit einem gewissen 
Assur-ahhe-eriba das „Brennholz-Haus"21 öffnen, die Schuldurkunde über 
die doch beträchtliche Summe von 8 Minen Silber hervorholen und in Ge
genwart des Assur-mätu-taqqin, also des Gläubigers, und eines gewissen 
Ulülaju22 vernichten solle. Damit ist klar, daß von Qarruru als demjenigen, 
der in Vertretung des Schuldners Nabü-ballissu handelte, zusammen mit 
einer Vertrauensperson die Schuldurkunde vernichtet wurde, und zwar in 
Anwesenheit des Gläubigers Assur-mätu-taqqin, der seinerseits einen Zeu
gen, nämlich Ulülaju, zur Seite hatte. Ziel der Anweisung des Nabü-ballissu 
war der Ausschluß weiterer, nach erfolgter Schuldentilgung unberechtigter 
Forderungen seitens des Gläubigers. Interessant ist dabei allerdings, daß 
sich die Schuldurkunde nicht im Besitz des Gläubigers befunden hat, was 
normal gewesen wäre, sondern offensichtlich an einem speziellen Ort auf
bewahrt wurde, zu dem die Parteien wahrscheinlich nur gemeinsam und in 
Gegenwart von Zeugen Zutritt hatten. 

Auch die zweite Anweisung geht zunächst von einer Feststellung aus, 
nämlich daß dem Absender Nabü-ballissu seinerseits (in Assur) Schulden 

18 Zu Assur als Fundort des Briefes vgl. Deller, 1986, 21 mit Anm. 6. 
19 Ob besagter Assur-mätu-taqqin mit dem gleichnamigen postkanonischen Epony-
men identisch ist, läßt sich nicht erweisen; vgl. Miliard, 1994, 85. Ein Assur-mätu-
taqqin, Sohn des Salmu-sarru-iqbi (zu dem gleichnamigen postkanonischen Epony-
men vgl. Miliard, 1994, 116 f.), findet sich auch in der Privaturkunde Fales - Jakob-
Rost, 1991, 73-75 Nr. 33 Rs. 11. 
20 Zur Formulierung vgl. Fales, 1983, 248. 
21 Vgl. dazu die Bemerkungen von Deller, 1986, 25 zu Z. 10. 
22 Zu Ulülaju vgl. etwa noch Fales - Jakob-Rost, 1991, 28f. Nr. 2, 3 und 10 (672 
v.Chr. [?]); ebenda, 84-86 Nr. 38 Hülle, 1 f. (Vater eines gewissen Nergal-sarru-
usur; 657 v.Chr.); Deller, 1984a, 247 (Scheil V), 4 (677 v.Chr.). 
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bezahlt worden waren, was Nabü wohlgefällig betrachten wolle (dNabü 
lidguf). Die zurückgezahlte Schuld bestand offensichtlich aus Eseln,23 die 
ein gewisser Kisir-Nabü24 zu verkaufen hatte (emare ffannüti liddiri). Vom 
Erlös der Tiere sollten dann wiederum anderweitige Schulden des Nabü-
ballissu getilgt werden. Der verbleibende Rest des Verkaufserlöses ging an 
den Absender in Ninive zurück. 

Bleibt zunächst also festzuhalten, daß in einem neuassyrischen Text eine 
Erklärung zur Befriedigung von Ansprüchen bzw. zur Erfüllung von Forde
rungen in einer Formulierung Anwendung fand, wie wir sie bislang nur aus 
neu/spätbabylonischen Urkunden und Briefen kannten.25 Damit stellt sich 
zugleich die Frage, wie entsprechende Formulierungen in anderen neuassy
rischen Texten zu interpretieren sind, zumal sie, ,je nach Kontext, vielerlei 
Nuancen zu(lassen)"26. 

Für den Ausdruck ^arräna/ffarränu (bzw. hülu) ana/ina sepe sa PN 
sakänu gibt das C A D zusätzlich „to send someone on the way" als Überset
zung an.27 Bei einigen der in diesem Zusammenhang notierten Belege aus 
assyrischen und babylonischen Briefen der neuassyrischen Zeit aus Ninive 
und Assur28 dürfte die im C A D angesetzte Bedeutung gewiß auch zutreffen, 

23 Während Deller, 1986, 25 zu Z. 8 in der Erwähnung von „diesen Eseln" (Z. 21 f.) 
einen Hinweis auf die Möglichkeit sieht, „daß Qarruru diese zugunsten des Assur-
mätu-taqqin in Zahlung gegeben hat", die Formulierung also mit dem ersten Teil des 
Briefes in Zusammenhang bringt, möchte ich in emare hannüti eher einen Bezug auf 
die dem Gläubiger Nabü-ballissu zurückgezahlte Schuld sehen. Der Verkauf besag
ter Esel durch Kisir-Nabü (im Auftrag des Nabü-ballissu) wurde möglich, da Nabü-
ballissu die Verfügungsgewalt über sie bekam, und zwar als Folge einer Schulden
tilgung. Vgl. in diesem Zusammenhang auch die als Realvertrag formulierten neuas
syrischen Krediturkunden (zum Formular vgl. Petschow, 1956, 10 Anm. 22; 
Postgate, 1976, 36) mit Tieren als Gegenstand, wie etwa Kwasman - Parpola, 1991, 
167 Nr. 206; 178 Nr. 222; 191 Nr. 241; 192 Nr. 243; 198 Nr. 198. 
24 Zu Kisir-Nabü vgl. etwa noch Deller, 1984a, 240f. (Scheil III), 5 (postkanonisch); 
vgl. auch ebenda, 246; Postgate, 1979, 102-104 und 107 (Kopie): MAH 16154 
(Tafel und Hülle), 15 (postkanonisch; zur möglichen Herkunft aus Assur vgl. Deller, 
1984a, 230 mit Anm. 24). 
25 Vgl. CAD S, 137. 
26 Deller, 1986, 24. 
27 CAD S, 137b-138a; vgl. auch AHw 327a ,jmd. auf die Reise schicken"; CAD H 
109b „sending someone on a journey"; Borger, 1956, 25 zu Ep. 37a, 27f. Jemand 
auf den Weg bringen". 
28 Vgl. zusätzlich CAD H 109b (auch zu anderen Textgattungen; nicht sicher, ob 
der ebenda notierte Beleg aus dem neuassyrischen Orakel [zur Textgruppe vgl. 
Weippert, 1981, 73-115] ABRT I 26f. [K 883], 13 hierhergehörig; vgl. Hecker, 
1986, 62 f. [mit Literatur]). 
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wie etwa A B L 399 Vs. 9-Rs. I29, 511 Vs. 4-6, CT LIII 141 Rs. 4 f.30 und 
K A V 112, 14 f.31 zeigen.32 Dagegen scheint aber ABL 221, Rs. 14 f.33 eine 
andere Bedeutungsnuance zum Ausdruck zu bringen, worauf bereits 
K. Deller hingewiesen hat.34 Allerdings würde ich auch in diesem Fall die 
Übersetzung „aus der Klemme helfen" vermeiden wollen, da selbst in dem 
von K. Deller vermuteten Sinnzusammenhang des Briefes ABL 221 die 
Wiedergabe von Rs. 14 f. (harränu/ffülu ina sepesu35 liskuri) durch „er möge 
ihn zufriedenstellen" bzw. „er möge ihm eine Gunst erweisen" m.E. ohne 
weiteres möglich ist,36 womit sich der Rückgriff auf die Metapher des stek-
kengebliebenen und wieder flottzumachenden Wagens erübrigt. In ähnlicher 
Weise wie A B L 221 Rs. 14 f. sind wohl auch ABL 992 Vs. 18 f.37 und 1361 

29 Zum Text vgl. Pfeiffer, 1935, 78 Nr. 92; Vaan, 1995, 48. Zur Stelle vgl. Dietrich, 
1969, 94; vgl. aber auch Figulla, 1912, 87, der besagte Passage mit „ich habe ihn 
abgefertigt" übersetzt. 
30 Zum Text vgl. bereits Deller, 1969, 60 (in der Umschrift ist versehentlich lu-bil-
u-ni am Anfang der Z. 4 ausgefallen); vgl. auch Fales, 1980, 151 f. 
31 Zum Text (mit Hülle KAV 206) vgl. Ebeling, 1954, 28f; Menzel, 1981/1, 252 f.; 
Fales - Jakob-Rost, 1991, 23 mit Anm. 84; Fales, 1992, 108-111 Nr. 35; Postgate, 
1995,405 f. 
32 Vgl. auch ABL 698 Vs. 16 f. 
33 Vgl. zum Text jetzt auch Fales, 1992, 66-69 Nr. 13. 
34 Deller, 1986, 24 f. 
35 Mit Fales, 1992, 68 wohl GiR".M[E§-sti] zu lesen (vgl. auch Fales, 1983, 248), 
da die Annahme eines PN in der Lücke (vgl. Deller, 1986, 25) entsprechend den 
Parallelstellen ein vorhergehendes sa voraussetzt, wozu aber die Zeichenspuren in 
der Kopie nicht passen. 
36 Deller, 1986, 25 nimmt im Zusammenhang mit einer Neuinterpretation von 
Rs. 10 (amelu lä aser „der Mann ist nicht 'gemustert'"; anders immer noch Fales, 
1992, 66 f.) an, daß es bei ABL 221 um das Problem der Nichtregistrierung von 
abzuliefernden Schafen durch einen gewissen Abni, den rab sibte der Provinz 
Arpad, geht, was „(nachträglich) offenbar nur durch den rab nikkasse aus der Welt 
geschafft werden (kann), der ihm ein entlastendes Dokument ausstellt", was in der 
Formulierung von Rs. 14 f. zum Ausdruck kommt. Hier würde also durchaus „er 
möge ihn zufriedenstellen" gut passen; zur betreffenden Passage vgl. bereits 
Klauber, 1910, 34. 
37 Zum Text vgl. Pfeiffer, 1935, 104f. Nr. 137 (Brief des Issi-Samaä-balätu; vgl. 
auch Fales, 1980, 152; Parpola, 1981, 122 mit Anm. 5). Vgl. Vs. 18-21: sa a-napa-
ni-sü il-la-kan-ni KASKAL11 i-na GiRn-i« i-sak-kan sa a-na ka-a-ru sa KUR 
As+sur*1 il-la-ni i-du-ak GISMÄ-äM ü-pa-si „den, der zu ihm kommt, stellt er zu
frieden; den, der am Kai des Landes Assur anlegt, tötet er, sein Schiff zerstört er" 
(zu pa»usu „[Schiff] zerschlagen" im vorliegenden Zusammenhang vgl. AHw 807b; 
vielleicht sind aber die Überlegungen von Deller, 1987, 10 Anm. 22, wonach das 
Verbum im Sinne von „[einem anvertrautes lebendes Inventar wie Sklaven, Vieh] 
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Rs. 3 f.38 zu interpretieren. Damit wäre in diesen Fällen die von 
P. Koschaker vorgeschlagene abgeschwächte Bedeutungsnuance der obigen 
Formulierung im Sinne der Erledigung einer Angelegenheit zu jemandes 
Gunsten anzunehmen. 

Für die um SIG5 = danqu erweiterte Wendung (harränu /hülu danqu ina 
sepe sa PN sakänu) wird im C A D die Übertragung mit „to smooth the way", 
und zwar „in every respect", vorgeschlagen.39 Mit Blick auf die entspre
chenden Belege (ohne den oben behandelten Privatbrief BM 103390), näm
lich den sog. Thronfolgevertrag des Asarhaddon (Z. 54 und 235)40 und den 
Brief CT LIII 31, 24 und 26 f. (Adad-sumu-usur an Asarhaddon)41, scheint 
dieser Bedeutungsansatz gerechtfertigt, da man darin letztlich einen Aus
druck für Jemandem in jeder Hinsicht Gunst erweisen" o.ä. erblicken 
darf.42 Damit ergibt sich eine ähnliche, um SIG5 = danqu verstärkte Aus
sage, wie sie für A B L 221 und wohl auch für ABL 992 und 1361 anzuneh
men ist. 

Sowohl die um SIG5 erweiterte Wendung als auch in einigen Fällen die 
Wendung selbst drücken also eine allgemeine Gunsterweisung aus, die ins
besondere im Brief B M 103390 klar umrissen scheint, indem sie dort auf die 
(vollständige) Schuldentilgung bezogen ist. Daß die letztere, im Anschluß 
an P. Koschaker festgestellte Bedeutungsnuance im Kontext des neuassyri
schen Schuldrechts keineswegs singulär ist, zeigt ein weiteres, ähnlich zu 
interpretierendes Beispiel aus Kalhu. Es handelt sich dabei um einen ent-

seiner eigentlichen Bestimmung entziehen und anderweitig verwerten" auch auf die 
vorliegende Stelle anwendbar, nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt, daß ,p. bereits 
den Tatbestand der Unterschlagung" implizieren könnte). 
38 Vgl. Rs. 3-5: ] KASKAL11 i-na G\B}l-sü-nu [ki-i] äs-ku-nu a-na pa-an LUGAL 
[at\-tap-ras-sü-nu-ti „nachdem ich sie zufriedengestellt hatte, schickte ich sie vor 
den König". 
39 Vgl. oben Anm. 8; vgl. auch die Zusammenstellung bei Deller, 1986, 24. 
40 Zum Text vgl. zuletzt Parpola - Watanabe, 1988, 28-58 Nr. 6. 
41 Zum Text vgl. zuletzt Parpola, 1993, 152 f. Nr. 185. 
42 Vgl. auch Fales, 1983, 247 f. „to favour someone greatly"; etwas anders - in 
bezug auf die entsprechende Formulierung im Thronfolgevertrag - Watanabe, 1987, 
178 zu Z. 54 „'Einen guten Weg für seine Füße bereiten' heißt wohl 'für seine gute 
(Lebens)laufbahn sorgen'"; (vgl. jetzt Parpola - Watanabe, 1988, 31 „ (to) smooth 
his way in every respect"); zu CT LIII 31, 24 und 26f. vgl. Parpola, 1993, 152 ([„to 
prepare a fine career for someone"; vgl. auch Deller, 1969, 57 („eine gute Laufbahn 
eröffnen")]; vgl. bereits Behrens, 1906, 105 Anm. 1 [„für jemanden (treulich) sor
gen"]). 
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sprechenden Passus in der Urkunde ND 233543, von J.N. Postgate als 
„delivery contract for com" charakterisiert.44 

Gegenstand des als ina /räwi-Kreditvertrag formulierten Rechtsgeschäftes 
sind 56 (^lincn^Silber, die von einer Gläubigersozietät an zwei Schuldner ^rS 
ausgereicht wurden, die ihrerseits die Lieferung von Gerste in Hiptunu45 

zusagten. Für den Fall der Nichtlieferung wurde eine Strafsumme verein
bart, bestehend aus 10 Minen Silber und maskuru-Booten.*6 Hinzu kamen 
wahrscheinlich noch 5 Sütu Gerste.47 Nach dem Datum und den Zeugen 
folgt in Z. 23-25 der Tafelhülle der Passus 'IM^-I K A S K A L i-GlRll-sü-nu 
i-sak-kan ,Amurru-na3id48 wird eine Straße an/unter ihre Füße setzen". Be- ^"»°' 
sagter Amurru-na'id ist einer der beiden Schuldner, der sich gegenüber den 1*** 
Gläubigern erklärte, und zwar nicht - wie J. N. Postgate vermutet - unter 
dem Gesichtspunkt der Verantwortlichkeit des Amurru-na'id „for organising 
the journey up to Hibtunu"49, sondern hinsichtlich seiner (persönlichen) 
Haftung für die zugesagte Lieferung der Gerste. Hier trifft genau das zu, 
was seinerzeit P. Koschaker herausgearbeitet hatte, nämlich daß besagte 
Formel ursprünglich die Rechtsfolge aus der Schuldverpflichtung kenn
zeichnet. Amurru-na'id ist derjenige der Schuldner, an den sich die Gläubi
ger halten können. Er steht für die Schuldnerseite für die korrekte Durchfüh
rung des Rechtsgeschäftes ein.50 Man hat also die Passage ^Amurru-naHd 

43 Veröffentlicht von Parker, 1954, 58 (pl. IX). 
44 Postgate, 1976, 135-137 Nr. 29. Zum Text vgl. auch Deller, 1984a, 243 f.; Deller, 
1984b, 121; Dalley - Postgate, 1984, 100; Roth, 1987, 356. 
45 Zur Lage von Hiptunu vgl. Deller, 1984b, 121. 
46 Vgl. im einzelnen Deller, 1984a, 243 f. Im Falle der Boote handelte es sich wohl 
darum, daß die Schuldner verpflichtet wurden, „to re-imburse the cost of the keleks 
prepared (presumably by some other contractor) for the journey" (Postgate, 1976, 
137). 
47 Mit Postgate, 1976, 137 sehe ich in dem Eintrag am rechten Rand der Hülle eine 
Fortsetzung von Z. 15 (also der Haftungserklärung): 5 BÄN §E.BAR ina UGU 
SUM-/IM „5 Sütu Gerste werden sie (= Schuldner) darüber hinaus geben"; zu dem 
„adverbiell zu verstehenden ina muhhi 'darüber hinaus'" vgl. Deller, 1961, 41. 
48 Zur Lesung des PN vgl. Postgate, 1976, 137; anders Kwasman - Parpola, 1991, 
77 Nr. 89, 3 (Amurri) sowie Fales, 1977, 598 (Adad-sa'i). 
49 Postgate, 1976, 137; vgl. auch ebenda, 46, wonach besagte Formel bedeuten 
würde, „that the man in question has accepted the responsibility of organising the 
journey, and it probably has no bearing on the actual repayment of the capital as in 
other instances". 
50 Vgl. Roth, 1987, 356: „one party accepts a sum of money and promises to deliver 
certain goods upon realization of a future occurence". Es handelt sich hier also um 
einen Lieferungs- oder Pränumerationskauf, der als ina /räm-Krediturkunde stilisiert 
ist; vgl. dazu Petschow, 1976-1980, 527b. 
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harränu issepesunu isakkan folgendermaßen aufzufassen: ,Amurru-na3id (= 
Schuldner) wird sie (= Gläubiger) befriedigen", d.h., er wird die zugesagte 
Gerste liefern (bzw. für die bei Nichtlieferung strafweise zu erbringende 
Leistung einstehen). Dies erinnert an die Fälle von Selbstbürgschaft in den 
spätbabylonischen /larrönw-Verträgen sowie im Rahmen der sog. Erfül
lungsübernahme, die gleichfalls spätbabylonisch bezeugt ist.51 Ein sachli
cher Zusammenhang zwischen dieser Art der Haftungsübernahme und der 
in ND 2335 vorliegenden Leistungszusage seitens des einen Schuldners darf 
gewiß vermutet werden.52 

Insbesondere auch aus dem zuletzt Ausgeführten wird m.E. deutlich, daß 
die entsprechenden Formulierungen in dem Brief BM 103390 auf Grund des 
Kontextes kaum anders interpretiert werden können, als es hier vorgeschla
gen wurde, nämlich im Sinne von jemanden vollständig befriedigen". Die 
idiomatische Wendung dürfte in Babylonien wie in Assyrien auf dieselbe, 
von P. Koschaker beschriebene Grundidee zurückzuführen sein, wobei offen 
bleibt, wo und wann die vielleicht gemeinsamen Ursprünge gelegen haben 
könnten. 
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